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Presseinformation -  

Feststellung der Afrikanischen Schweine-
pest (ASP) bei einem Wildschwein im Kreis 
Olpe 

ASP bei totem Wildschwein in der Gemeinde Kirchhundem 
nachgewiesen 

Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz teilt 
mit: 

Im Kreis Olpe bei der Gemeinde Kirchhundem ist erstmals in Nordrhein-

Westfalen ein Wildschwein positiv auf die Afrikanische Schweinepest 

(ASP) getestet worden. Ein entsprechender Nachweis des Chemischen 

und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen an dem Wildschwein 

wurde am Samstag, 14. Juni 2025, vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), 

dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, bestätigt. Das Tier 

war von einem Jagdausübungsberechtigten in einem Waldstück bei 

Kirchhundem verendet aufgefunden worden. 

  

Ministerin Silke Gorißen: „Oberstes Ziel ist es, eine Ausbreitung des lo-

kalen Falls der ASP im Wildschweinebestand zu verhindern. Zum 

Schutz vor einer möglichen Ausbreitung der ASP in der Region laufen 

bereits notwendige Maßnahmen, die schon zum Zeitpunkt des gemelde-

ten Verdachtsfalls eingeleitet wurden. Ich appelliere an unsere Landwir-

tinnen und Landwirte mit Schweinehaltungen, die bekannten Biosicher-

heitsmaßnahmen zum Schutz der Hausschweinebestände vor der ASP 

gerade jetzt ganz besonders zu beachten. Selbstverständlich sind auch 

die Hobbyhalter zu höchster Vorsicht aufgerufen.“  

   

Der Kreis Olpe, das Landesamt für Verbraucherschutz und Ernährung 

Nordrhein-Westfalen (LAVE NRW) und das nordrhein-westfälische Mi-

nisterium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz arbeiten dabei eng 

zusammen und stehen bereits seit Freitag, 13. Juni 2025, in engem 

Kontakt. Die zuständigen Landesbehörden in den Bundesländern wur-

den informiert. Auch mit den zuständigen Bundesbehörden steht das Mi-

nisterium für Landwirtschaft für Verbraucherschutz im Austausch. 
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Für Schweine verläuft eine Infektion mit dem ASP-Virus fast immer töd-

lich. Für den Menschen und für andere Haus- und Nutztierarten ist die 

ASP dagegen ungefährlich. Die Übertragung erfolgt vor allem durch di-

rekten Kontakt mit Kadavern infizierter Tiere sowie über indirekte Über-

tragungswege (Fahrzeuge, Jagdausrüstung, landwirtschaftliche Geräte, 

Kleidung). Eine Übertragung auf den Menschen ist aber nicht möglich. 

 

Um den Fundort herum wird eine Restriktionszone eingerichtet. Die von 

der Restriktionszone betroffenen Veterinärbehörden der Kreise und 

kreisfreien Städte organisieren aktuell in Abstimmung mit dem Land NRW 

die Suche, Beprobung, Bergung und Entsorgung von tot aufgefundenem 

Wild. Die Krisenstrukturen der betroffenen Kreise sind aktiviert. Ein 

epidemiologisches Expertenteam des Bundesinstituts FLI wird die 

Veterinärbehörde des Kreises Olpe vor Ort unterstützen. 

 

Hinweise an Landwirtschaft zur Beachtung von 

Biosicherheitsmaßnahmen  

Wichtig ist der Schutz der eigenen Tiere, wie das Einzäunen der Stallan-

lagen inklusive der Bereiche, in denen Futter und Einstreu gelagert wird. 

Der Zutritt in die Stallungen soll nur über Hygieneschleusen erfolgen, in 

denen betriebseigene Schutzkleidung und -stiefel angezogen werden 

und das Waschen und Desinfizieren der Hände möglich sind. Weiterhin 

ist Personen- und Fahrzeugverkehr auf dem Betrieb zu begrenzen. Zu-

dem besteht die Möglichkeit, an einem freiwilligen Früherkennungspro-

gramm teilzunehmen. 

 

Vorsorgemaßnahmen im Vorfeld getroffen 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits vielfältige Vorsorgemaßnah-

men ergriffen, um einem Ausbruch der Tierseuche zu begegnen. Bereits 

2019 hat es einen Rahmenvertrag mit einem privaten Dienstleister, der 

Wildtierseuchen-Vorsorge-Gesellschaft mbH (WSVG), abgeschlossen. 

Sie soll im Ausbruchsfall die betroffenen Kommunen unmittelbar unter-

stützen. 

  

Tote Wildschweine melden 

Das Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerium ruft dazu auf, 

Funde von toten Wildscheinen unmittelbar zu melden. Wer ein totes 
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Wildschwein in Nordrhein-Westfalen findet, wird gebeten, sich unter der 

Telefonnummer (0201) 714488 der Bereitschaftszentrale des Landes-

amtes für Verbraucherschutz und Ernährung (LAVE) zu melden. Sie 

kümmert sich in Abstimmung mit den Kommunen um die schnelle Siche-

rung und Untersuchung des Wildschweins. 

 

Hintergrund zur Afrikanischen Schweinepest 

Die ASP ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, deren Vorkommen ur-

sprünglich auf Afrika begrenzt war. Sie betrifft ausschließlich Haus- und 

Wildschweine. Nachdem die ASP 2007 nach Georgien eingeschleppt 

worden war und sich von dort in die Nachbarländer ausgebreitet hat, trat 

sie 2014 das erste Mal in den baltischen Staaten und Polen auf. In 

Deutschland wurde die ASP erstmals am 10. September 2020 in Bran-

denburg bei einem Wildschwein festgestellt. Vor einem Jahr war die In-

fektion erstmalig bei einem Wildschwein in Hessen nachgewiesen wor-

den und hat sich seither auch im Länderdreieck zwischen Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in der Wildschweinpopulation 

ausgebreitet. 

 
Bei Bürgeranfragen wenden Sie sich bitte an: Telefon 0211 3843-0. 
 
Bei journalistischen Nachfragen wenden Sie sich bitte an die 
Pressestelle des Ministeriums für Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Telefon 0211 3843- 1022. 
 
Dieser Pressetext ist auch verfügbar unter www.land.nrw 
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